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(54) Schneidnadel mit wechselbarem Messer

(57) Es ist eine Schneidnadel (1) für Strickmaschi-
nen und ähnliche Anwendungsfälle vorgesehen worden,
die einen Nadelkörper (2) aufweist, an der ein Messer
(6) vorzugsweise durch eine Rasteinrichtung (19) lösbar

gehalten ist. Eine solche Schneidnadel (1) mindert War-
tungskosten von Strickmaschinen und eröffnet Wege zur
fertigungstechnischen und materialmäßigen Optimie-
rung von Nadelkörper (2) und Messer (6).
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Beschreibung

[0001] Für Strickmaschinen sind beispielsweise zur
Herstellung von Schneidplüsch Schneidnadeln in Ge-
brauch, die einen Nadelkörper mit einem an einem Ende
vorgesehenen Haken und einen in Nachbarschaft des
Hakens ausgebildeten Messerabschnitt aufweisen. Der
Messerabschnitt weist eine scharf geschliffene Schneid-
kante auf, die zum Aufschneiden von Maschen dient. Ist
der Messerabschnitt durch längeren Gebrauch abge-
stumpft, leidet die Qualität des Gestricks. Die Schneid-
nadel muss dann ausgewechselt werden.
[0002] Davon ausgehend ist es Aufgabe,der Erfin-
dung, eine verbesserte Schneidnadel zu schaffen.
[0003] Diese Aufgabe wird mit der Schneidnadel nach
Anspruch 1 gelöst.
[0004] Die erfindungsgemäße Schneidnadel weist ei-
nen Nadelkörper sowie ein Messer auf, das mit dem Na-
delkörper lösbar verbunden ist. Durch diese Maßnahme
kann das Messer bei Verschleiß ausgewechselt und
durch ein neues scharf geschliffenes Messer ersetzt wer-
den. Es ist auch möglich, ein verschlissenes Messer aus
der Schneidnadel herauszunehmen und gesondert
nachzuschleifen.
[0005] Die Schneidnadel kann in der Strickmaschine
verbleiben, wenn das Messer auszuwechseln ist. Es ist
nicht nötig, das Strickmaschinenschloss zu öffnen. Dies
erleichtert die Wartung der Strickmaschine bei abge-
stumpften Schneidkanten der Schneidnadeln erheblich.
[0006] Vorzugsweise ist an der Schneidnadel ein Sitz
zur Aufnahme und Lagerung des Messers vorgesehen.
Dieser Sitz kann beispielsweise in Form eines Schlitzes
ausgebildet sein, der sich durch den Nadelkörper er-
streckt. Der Schlitz ist vorzugsweise in Nadelkörper-
längsrichtung in Nachbarschaft zu dem Haken angeord-
net. Zwischen den Schlitzflanken ist das Messer gehal-
ten. Es sitzt in dem Schlitz vorzugsweise mit äußerst ge-
ringem seitlichem Spiel, so dass es präzise gefasst ist.
Der Schlitz ist im Nadelkörper vorzugsweise mittig an-
geordnet. Er wird dann seitlich von Stegen bzw. Schlitz-
wänden begrenzt. Die Schlitzwände sind Teil des Nadel-
grundkörpers und vorzugsweise parallelflankig ausgebil-
det. Die Schlitzweite und der Querschnitt der Schlitzwän-
de können in etwa gleich groß sein. Sie betragen vor-
zugsweise jeweils ein Drittel der Nadeldicke im Schlitz-
bereich. Je nach Anwendungsgebiet, können die Dicken-
verhältnisse jedoch variieren. So kann z.B. bei der Ver-
wendung eines Schneidmessers mit großer Dicke die
Schlitzweite größer als ein Drittel der Nadeldicke im
Schlitzbereich sein. Die Schlitzweite kann die Hälfte der
Nadeldicke einnehmen in Sonderfällen sogar noch grö-
ßer sein. Bei der Verwendung eines sehr feinen Schneid-
messers kann die Schlitzweite sehr gering sein, sie kann
dann z.B. nur 20 % der Nadeldicke im Schlitzbereich ein-
nehmen oder sogar noch weniger.
[0007] Die durch den Schlitz gebildete Messerfassung
enthält vorzugsweise wenigstens ein formschlüssiges
Haltemittel zur Lagerung des Messers. Dieses form-

schlüssige Haltemittel steht mit dem Messer in Eingriff,
um es zumindest an einem seiner Enden bzw. in einem
dem Ende nahen Bereich zu lagern. Das formschlüssige
Haltemittel ist beispielsweise ein in den Schlitz ragender
erster Vorsprung, der von einer Ausnehmung des Mes-
sers aufgenommen wird. Die Ausnehmung kann in Form
einer Öffnung, die an beide Flachseiten des Messers
grenzt und somit das Messer durchquert, oder an dem
stirnseitigen, dem Haken zugewandten Ende des Mes-
sers ausgebildet sein. Diese Formschlussmittel können
ein Schwenkscharnier bilden, das das Messer an seinem
vorderen, hakenseitigen Ende lagert.
[0008] Des Weiteren kann an dem Nadelkörper eine
Momentenabstützfläche für das Messer vorgesehen
sein. Diese ist vorzugsweise an dem von dem form-
schlüssigen Haltemittel entfernt liegenden Ende des
Schlitzes angeordnet. Sie dient dazu, eine vom Faden
insbesondere bei allmählich abstumpfender Schneid-
kante auf das Messer ausgeübte Druckkraft aufzufangen
und abzustützen. Die Momentenabstützfläche ist vor-
zugsweise eine sich in Nadelkörperlängsrichtung er-
streckende, vorzugsweise ebene Fläche. Diese Fläche
ist vorzugsweise ungefähr radial zu der von dem oben
genannten Scharniermittel gebildeten Schwenkachse
orientiert.
[0009] Zur lösbaren Verbindung des Messers mit dem
Nadelkörper kann ein lösbares Verbindungsmittel die-
nen. Dieses kann durch eine Rasteinrichtung gebildet
sein, die an einer Stelle angeordnet ist, die von dem form-
schlüssigen Haltemittel beabstandet ist. Die Rasteinrich-
tung kann z.B. durch eine an dem Messer ausgebildete
Rastzunge gebildet sein, die mit einem in dem Schlitz
vorgesehenen zweiten Vorsprung rastend in Verbindung
treten kann. Die Rastzunge ist vorzugsweise quer zu der
Nadelkörperlängsrichtung orientiert. Bezogen auf die
von dem formschlüssigen Verbindungsmittel definierte
Schwenkachse ist die Rastzunge vorzugsweise in Um-
fangsrichtung orientiert. Die Rastzunge ist wiederum vor-
zugsweise einstückiger Bestandteil des Messers. Dies
kann erreicht werden, indem das Messer mit schlitzarti-
gen Ausnehmungen versehen wird, zwischen denen ei-
ne aus dem Material des Messers ausgebildete Zunge
stehen bleibt. Diese ist an ihrem freien Ende vorzugs-
weise mit einer Rastvertiefung versehen, die an dem Na-
delkörper einrasten kann.
[0010] Das lösbare Verbindungsmittel, z.B. in Form ei-
ner Rasteinrichtung kann an der selben Stelle wie das
Haltemittel ausgebildet sein, es bildet dann das Halte-
mittel. Die Rasteinrichtung kann z.B. durch eine Erhe-
bung gebildet sein, die in eine Öffnung des Messers ragt
und dies somit mittels Formschluss festhält und fixiert.
Die Erhebung kann in Form eines Zapfens, der aus dem
Material einer Schlitzwand gebildet ist, bestehen. Die
Größe und die Abmessung der Öffnung des Schneid-
messers und die Erhebung der Schlitzwand können so
aufeinander abgestimmt sein, dass das Schneidmesser
nach der Montage axial im Schlitz des Nadelgrundkör-
pers fixiert ist. Zur radialen Fixierung kann eine zweite
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Rasteinrichtung gleicher oder ähnlicher Art im Abstand
zur ersten angeordnet sein. Vorzugsweise ist eines die-
ser beiden Rastmittel im vorderen Endbereich des
Schneidmessers und das andere Halte- bzw. Rastmittel
im hinteren Endbereich des Schneidmessers angeord-
net. Zur Fixierung des Schneidmessers können zwei Er-
hebungen pro Öffnung im Schneidmesser dienen. Jede
Erhebung geht von einer Schlitzwand aus und ragt in die
Öffnung des Schneidmessers. Beide Erhebungen kön-
nen spiegelsymmetrisch ausgebildet sein und können
sich genau gegenüberstehen. Zur Fixierung des
Schneidmessers im Nadelgrundkörper kann eine Öff-
nung eine Form einnehmen, die von der Form einer Er-
hebung abweicht. So kann eine Öffnung z.B. als
Langloch ausgebildet sein. Die Erhebungen der beiden
Schlitzwände können dann vorzugsweise seitlich ver-
setzt angeordnet sein, so dass eine Erhebung im hinte-
ren Bereich des Langloches ragt und die gegenüberlie-
gende Erhebung im vorderen Bereich des Langloches
ragt. Die Höhe der Erhebungen kann sehr gering ausge-
bildet sein. Ragen zwei Erhebungen in eine Öffnung, so
kann die Summe der Höhe beider Erhebungen kleiner
sein als die Breite des Schneidmessers bzw. die Länge
einer Öffnung. Zwischen den beiden Erhebungen die in
eine Öffnung ragen ist dann vorzugsweise ein Abstand
vorhanden. Die Erhebungen können in den unterschied-
lichsten Formen gebildet sein, sie können z.B. eine zy-
lindrische, oder eine kugelförmige oder anderweitige kur-
venförmige Form aufweisen.
[0011] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Schneidnadel ist eine zwischen dem Messer und dem
Nadelkörper wirksame Axialarretierungseinrichtung vor-
gesehen. Diese dient dazu, in Betrieb auf das Messer
einwirkende Axialkräfte, insbesondere von der Rastein-
richtung des Messers fernzuhalten und dafür zu sorgen,
dass sich das Messer in Betrieb in Axialrichtung an dem
Nadelgrundkörper nicht bewegt. Die Axialarretierungs-
einrichtung kann durch formschlüssig zusammenwirken-
de Mittel gebildet sein, die zwischen dem Messer und
dem Nadelgrundkörper wirksam sind. Vorzugsweise ent-
hält die Axialarretierungseinrichtung wenigstens eine
Anlagefläche für das Messer, wobei diese Anlagefläche
einer Axialbewegung des Messers auf die Rasteinrich-
tung hin entgegen gerichtet ist. D.h. die beispielsweise
an dem Nadelgrundkörper vorgesehene Anlagefläche
der Axialarretierungseinrichtung schaut vorzugsweise
auf das formschlüssige Verbindungsmittel hin. Eine sol-
che Anlagefläche kann beispielsweise an einem in dem
Schlitz vorgesehenen Steg ausgebildet sein, der zwi-
schen der Rasteinrichtung und dem formschlüssigen
Verbindungsmittel angeordnet ist. Es können alternative
Axialarretierungseinrichtungen vorgesehen sein, die bei-
spielsweise auf eine Endfläche des Messers einwirken.
[0012] Unabhängig von der konkreten Ausbildung des
Verbindungsmittels, das das Messer an dem Nadelkör-
per lagert, ermöglicht die vorliegende Erfindung einen
einfachen und schnellen Wechsel von verschlissenen
Messern und somit eine erheblich beschleunigte War-

tung von Strickmaschinen. Außerdem ermöglicht die vor-
liegende Erfindung die gesonderte Herstellung von Mes-
sern und Nadelkörpern aus unterschiedlichen, jeweils für
den Einsatzzweck optimierten Materialien mit unter-
schiedlichen für das jeweilige Ziel optimierten Herstel-
lungstechnologien. Es ist auch möglich, Nadelgrundkör-
per und Messer gesondert und in unterschiedlicher An-
zahl bereitzustellen, so das’s an einem Nadelgrundkör-
per nacheinander mehrere Messer eingesetzt und ver-
schlissen werden können.
[0013] Weitere Einzelheiten vorteilhafter Ausfüh-
rungsformen der Erfindung ergeben sich aus der Be-
schreibung, den Zeichnungen und Ansprüchen. Die Be-
schreibung beschränkt sich auf wesentliche Aspekte der
Erfindung und sonstiger Gegebenheiten. Die Zeichnun-
gen veranschaulichen weitere Einzelheiten und sind vom
Fachmann in gewohnter Weise beschreibungsergän-
zend heranzuziehen. Es zeigen:

Figur 1 die erfindungsgemäße Schneidnadel in einer
perspektivischen Übersichtsdarstellung in aus-
schnittsweiser Ansicht,

Figur 2 die Schneidnadel nach Figur 1 in einer ver-
einfachten Seitenansicht,

Figur 3 die Schneidnadel nach Figur 1 und 2 in einer
teilweise geschnittenen Seitenansicht,

Figur 4 die Schneidnadel nach Figur 3 beim Messer-
wechsel,

Figur 5 eine abgewandelte Ausführungsform der
Schneidnadel in einer teilweise aufgeschnittenen
Seitenansicht,

Figur 6 eine abgewandelte Ausführungsform der
Schneidnadel in einer teilweise aufgeschnittenen
Seitenansicht und

Figur 7 einen Ausschnitt der Schneidnadel nach Fi-
gur 6 in Draufsicht.

[0014] In Figur 1 ist eine Schneidnadel 1 veranschau-
licht, die einen länglichen Grundkörper 2 aufweist, an
dessen Ende ein Haken 3 ausgebildet ist. Der Grundkör-
per 2 ist dazu eingerichtet, mit einer Antriebseinrichtung
in Verbindung zu treten. Dazu kann er, wie Figur 2 zeigt,
an einer geeigneten von dem Haken 3 entfernten Stelle
mit einem Fuß 4 versehen sein. Dieser ist dazu einge-
richtet, mit dem Nadelschloss einer Strickmaschine zu-
sammenzuwirken, wodurch der Nadelkörper 2 in dem
Nadelkanal eines Nadelbetts, beispielsweise einer Ripp-
scheibe oder einem Strickzylinder, axial d.h. in Schaft-
längsrichtung L bewegt wird. Der im Querschnitt bei-
spielsweise rechteckige Nadelgrundkörper 2 weist, wie
Figur 1 veranschaulicht, in Nachbarschaft des Hakens 3
einen Schlitz 5 auf, in dem ein Messer 6 gehalten ist. Der
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Schlitz 5 beginnt dabei vorzugsweise in unmittelbarer
Nachbarschaft zu dem Haken 3 in einem Kehlbereich 7
und erstreckt sich über die Nadelbrust 8 hinweg. Er ist
gerade und wird von zwei Schlitzflanken begrenzt. Wie
Figur 3 zeigt, geht der Schlitz 5 dabei von der Nadelober-
seite 9 bis zu dem Nadelrücken 10 und bildet somit einen
Durchbruch. Der Schlitz 5 ist somit sowohl zu der Na-
deloberseite 9 als auch zu dem Nadelrücken 10 hin offen.
Es wird jedoch angemerkt, dass der Schlitz 5 zu dem
Nadelrücken 10 bedarfsweise auch geschlossen sein
kann.
[0015] Der Schlitz 5 dient der Lagerung und Sicherung
des Messers 6, das wie eine Rasierklinge als ebenes
flaches Plättchen ausgebildet sein kann. Es weist somit
zwei voneinander weg weisende Flachseiten auf, die zwi-
schen den Schlitzflanken ohne wesentliches Spiel ge-
halten sind. An seiner sich von der Kehle 7 weg erhe-
benden Kante ist es geschliffen, so dass dort eine, wie
dargestellt, gerade oder bedarfsweise auch anderweitig
geformte Schneidkante 11 ausgebildet ist. Diese steht
vorzugsweise in einem spitzen Winkel zu der Schaft-
längsrichtung L.
[0016] Das Messer 6 und der Nadelkörper 2 der
Schneidnadel 1 sind vorzugsweise gesondert hergestellt
und nachträglich miteinander verbunden worden. Ent-
sprechend können sie aus unterschiedlichen Materiali-
en, beispielsweise unterschiedlichen Stählen bestehen.
Beispielsweise ist das Material des Messers 6 dahinge-
hend optimiert, dass der Verschleiß der Schneidkante
11 im vorgesehenen Einsatzfall minimal wird. Hingegen
kann das Material des Nadelgrundkörpers 2 hinsichtlich
der Zähigkeit oder anderer Eigenschaften optimiert sein.
Außerdem können sowohl das Messer 6 als auch der
Nadelgrundkörper 2 mit jeweils optimierten
verschleißmindernden Beschichtungen unterschiedli-
cher Art versehen sein.
[0017] Es ist zwischen dem Nadelgrundkörper 2 und
dem Messer 6 vorzugsweise wenigstens ein formschlüs-
siges Haltemittel 12 wirksam, das beispielsweise an dem
hakenseitigen Ende 13 des Schlitzes 5 angeordnet ist.
Das Haltemittel 12 wird beispielsweise durch einen an
dem Ende 13 des Schlitzes 5 vorgebildeten ersten Vor-
sprung 14 in Verbindung mit einer in dem zugeordneten
Ende des Messers 6 vorgesehenen Einkerbung 15 ge-
bildet. Der erste Vorsprung 14 kann zwischen Endflä-
chen des Schlitzes 5 ausgebildet sein, die jeweils einem
Kreisbogen folgen. Wie der Vergleich der Figuren 3 und
4 zeigt, bildet das formschlüssige Haltemittel 12 eine Art
Scharnier, das eine in Figur 3 und 4 senkrecht auf der
Zeichenebene stehende und somit quer zu der Grund-
körperlängsrichtung L orientierte Scharnierachse fest-
legt. Diese gestattet es, das Messer 6 in den Schlitz 5
hinein und aus diesem herauszuschwenken, wie Figur 4
durch einen strichpunktierten Kreisbogen 16 andeutet.
[0018] An einer von dem Haltemittel 12 entfernten Stel-
le ist an dem Nadelgrundkörper 2 eine vorzugsweise
ebene Momentenabstützfläche 17 ausgebildet, die als
Stützfläche für eine entsprechend geformte, im vorlie-

genden Ausführungsbeispiel ebenfalls ebene Abstützflä-
che 18 des Messers 6 dient. Die Momentenabstützfläche
17 ist ungefähr radial zu dem Drehzentrum des Halte-
mittels 12 und somit quer zu dem Kreisbogen 16 orien-
tiert. Sie stützt das Messer 6 ab, wenn beim Durchschnei-
den von Fäden entsprechende Kräfte auf die Schneid-
kante 11 einwirken, die dann Drehmomente erzeugen,
die das Messer 6 um die gedachte Scharnierachse des
formschlüssigen Haltemittels 12 in Richtung des Kreis-
bogens 16 gegen die Momentenabstützfläche 17 drük-
ken.
[0019] Zur Sicherung des Messers 6 in seiner Arbeits-
position nach Figur 3 ist ein Befestigungsmittel vorgese-
hen, das im vorliegenden Ausführungsbeispiel durch ei-
ne Rasteinrichtung 19 gebildet wird. Die Rasteinrichtung
19 umfasst zwei rastend in Eingriff überführbare Glieder,
von denen eines an dem Nadelschaft 2 und das andere
an dem Messer 6 ausgebildet ist. Im Ausführungsbeispiel
sind diese Glieder seitens des Nadelschafts 2 durch ei-
nen zweiten Vorsprung 20 gebildet, der an dem von dem
Haken 3 weg liegenden Ende 21 des Schlitzes 5 ausge-
bildet ist. Seitens des Messers 6 ist das Rastglied durch
eine Zunge 22 gebildet, die einstückiger Bestandteil des
Messers 6 ist. Der zweite Vorsprung 20 wird im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel von zwei bogenförmig ge-
krümmten Flächen begrenzt. Er bildet eine in Richtung
des Hakens 3 ragende Spitze.
[0020] Die Zunge 22 besteht aus dem Material des
Messers 6. Sie ist durch zwei Schlitze 23, 24 freigestellt,
d.h. aus dem flachen Körper des Messers 6 herausge-
schnitten und bildet somit einen freigestellten länglichen
Abschnitt des Messers 6. An einem Ende ist sie naht-
und übergangslos mit dem übrigen Material des Messers
6 verbunden. Ihr anderes Ende ist zu der Einkerbung 15
hin und von dieser weg federnd beweglich. Dieses an-
dere federnd bewegliche Ende ist außerdem mit einer
Ausnehmung oder Einkerbung 25 versehen, die so an-
geordnet ist, dass sie die Spitze des zweiten Vorsprungs
20 aufnehmen kann, wenn die Abstützfläche 18 an der
Momentenabstützfläche 17 anliegt.
[0021] Zusätzlich kann die Schneidnadel 1 eine Axi-
alarretierungseinrichtung 26 aufweisen zu der ein an
dem Grundkörper 2 ausgebildetes Widerlager 27 und ei-
ne an dem Messer 6 ausgebildete Anlagefläche 28 ge-
hören. Das Widerlager 27 kann durch einen den Schlitz
5 durchquerenden Steg gebildet sein, der mit beiden den
Schlitz 5 begrenzenden Wangen einstückig verbunden
ist. Der Steg bzw. das Widerlager 27 weist vorzugsweise
eine zu dem Haken 3 hin orientierte Facette 29 auf. Die-
ser ist der Anlagefläche 28 zugeordnet, die von dem Hal-
temittel 12 bzw. dem Haken 3 weg weist. Die Anlageflä-
che 28 kann Teil einer Berandung einer maulartigen Öff-
nung 29 sein, die an dem Messer 6 an der der Schneid-
kante 11 gegenüber liegenden Kante angebracht ist.
[0022] Die Schneidnadel 1 arbeitet wie folgt:

In Betrieb führt die Schneidnadel 1 eine entlang der
Schaftlängsrichtung L hin und her gehende Bewe-
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gung aus. Dabei fängt der Haken 3 Fäden und formt
diese zu Halbmaschen oder Maschen. Werden die-
se zu dem Messer 6 geschoben oder wird die
Schneidnadel 1 so weit ausgetrieben, dass die
Schneidkante 11 des Messers 6 durch die Masche
fährt, wird die Masche aufgeschnitten. Dabei wird
auf das Messer 6, neben anderen Kräften, eine von
dem Haken 3 weg gerichtete Kraft ausgeübt. Diese
Kraft stützt die Anlagefläche 28 an dem Widerlager
27 ab. Die Kraft wird somit von der Rasteinrichtung
19 ferngehalten. Das Messer 6 ist sicher in dem Na-
delgrundkörper 2 gehalten.

[0023] Der Messerwechsel geht wie folgt:

Das Messer 6 wird aus dem Schlitz 5 heraus gezo-
gen und schwenkt dabei, wie es Figur 4 zeigt. Dabei
gibt die Zunge 22 federnd nach und gleitet somit von
dem zweiten Vorsprung 20 ab. Außerdem wird das
Messer 6 von dem Widerlager 27 weg geschwenkt,
so dass es aus der in der Figur 4 gezeigten Position
gänzlich aus dem Schlitz 5 heraus gehoben werden
kann. Ein neues Messer 6 wird eingesetzt, indem
dieses zunächst mit seinem hakenseitigen Ende in
den Schlitz 5 eingeführt wird, so dass seine Einker-
bung 15 auf den ersten Vorsprung 14 aufgesetzt
wird. Dann wird das Messer 6 entlang des Kreisbo-
gens 16 in den Schlitz hinein geschwenkt, wobei die
Einkerbung 25 der Zunge 22 an dem zweiten Vor-
sprung 20 einrastet und die Abstützfläche 18 an der
Momentenabstützfläche 17 ihre Anlage findet. Die-
ser Vorgang kann durchgeführt werden, ohne die
Schneidnadel 1 aus ihrem Nadelbett herauszuneh-
men.

[0024] Figur 5 veranschaulicht eine abgewandelte
Ausführungsform, bei der die Axialarretierungseinrich-
tung 26 nicht, wie vorstehend dargelegt, zwischen den
Enden 13, 21 des Schlitzes sondern aus Sicht des Ha-
kens 3 gesehen hinter dem Messer 6 angeordnet ist.
Diese Ausführungsform eignet sich beispielsweise für
Schneidnadeln 1’ mit relativ hohem Schaft, d.h. größe-
rem Abstand zwischen der Nadeloberseite 9 und dem
Nadelrücken 10. Innerhalb eines Schlitzfortsatzes 5’
kann das Widerlager 27’ vorgesehen sein, das mit einer
Endfläche 31 des Messers 6 zusammenwirkt. Die End-
fläche 31 bildet hiermit eine Anlagefläche, die der Anla-
gefläche 28 entspricht. Das Widerlager 27’ kann durch
einen Zapfen gebildet sein, der in eine entsprechende,
den Nadelgrundkörper 2 quer durchsetzende Öffnung
eingebracht ist. Der Zapfen kann auch durch Vorsprünge
gebildet sein, die von den Flanken des Schlitzfortsatzes
5’ aufeinander zu vorragen. Solche Halbzapfen können
ähnlich wie bei der Herstellung von Zungenlagerungen
bei Zungennadeln erzeugt werden.
[0025] Figur 6 veranschaulicht eine abgewandelte
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Schneidna-
del 1. Diese Schneidnadel weist eine Axialarretierungs-

einrichtung 26’, ein Haltemittel 12’ und eine Rasteinrich-
tung 19’ auf, die von den oben beschriebenen Mitteln
abweicht. Ansonsten wird bei Verwendung gleicher Be-
zugszeichen auf obige Beschreibung verwiesen. Es ist
zwischen dem Nadelgrundkörper 2 und dem Messer 6
vorzugsweise wenigstens ein formschlüssiges Haltemit-
tel 12’ wirksam, das beispielsweise im Endbereich des
Messers 6 an dem hakenseitigen Ende 13 des Schlitzes
5 angeordnet ist. Das Haltemittel 12’ wird beispielsweise
durch eine Einkerbung 15’ in Form einer Öffnung, die
quer zur Längsrichtung L des Nadelgrundkörpers 2 an-
geordnet ist, gebildet. In diese Öffnung 15’ die in Form
eines Langloches ausgebildet ist, ragt ausgehend von
der Schlitzwand 34 ein erster Vorsprung 14’ und ausge-
hend von der Schlitzwand 35 ein erster Vorsprung 14’’
(Figur 7). Das Langloch 15’ wird in Richtung des Hakens
3 durch ein Ende 33 und gegenüber durch ein Ende 32
begrenzt. Der erste Vorsprung 14’ und 14’’ kann aus dem
Material der Schlitzwand 34, 35 gebildet sein. Die ersten
Vorsprünge 14’ und 14’’ können in axialer Richtung von-
einander beabstandet positioniert sein. Im Ausführungs-
beispiel gemäß Figur 7 wirkt der erste Vorsprung 14’ mit
dem Ende 33 der Öffnung 15’ und der erste Vorsprung
14" mit dem Ende 32 der Öffnung 15’ zusammen und
bilden mit den Enden 32 und 33 einen Formschluss. Die
Oberfläche des ersten Vorsprungs 14’ und 14’’ kann in
Form eines Kugelabschnittes ausgebildet sein und einen
Teil einer Kugeloberfläche umfassen. Ihre Höhe des er-
sten Vorsprungs 14’, 14’’ kann gering ausgebildet sein
und somit nur geringfügig in die Öffnung 15’ des Messers
6 ragen. Um das Einklippsen des Messers in den Schlitz
5 zu ermöglichen, wird die Höhe und die Positionierung
des ersten Vorsprungs 14’, 14’’ abhängig von der Flexi-
bilität der Schlitzwände 34, 35 bestimmt. Eine hohe Fle-
xibilität der Schlitzwände 34, 35 erlaubt eine große Höhe
des ersten Vorsprungs 14’, 14’’ und die Positionierung
in einem endnahen Bereich des Messers 6. Stabile
Schlitzwände 34, 35 erfordern eine geringe Höhe des
ersten Vorsprungs 14’, 14’’ und die Positionierung mög-
lichst in der Mitte der Längsausdehnung des Messers 6.
[0026] Die Rasteinrichtung 19’ gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel nach Figur 6 ist von dem Haltemittel 12’
beabstandet angeordnet. Sie ist im Wesentlichen gleich
wie das Haltemittel 12’ ausgebildet. Sie weist eine Ein-
kerbung 25’ in Form einer Bohrung auf, welche das Mes-
ser 6 quer zu dessen Längsrichtung durchsetzt. In diese
Öffnung 25’ ragt ausgehend von der Schlitzwand 34 ein
zweiter Vorsprung 20’’ und ausgehend von der Schlitz-
wand 35 ein Vorsprung 25’’. Beide Vorsprünge 25’ und
25’’ sind in axialer Richtung gleich positioniert. Sie stehen
sich gegenüber und bilden mit der Öffnung 25’ einen
Formschluss. Für die Höhe und die Position des zweiten
Vorsprungs 20’ und 20" gelten die oben erwähnten Kri-
terien des ersten Vorsprungs 14’ und 14" entsprechend.
[0027] Zusätzlich kann die Schneidnadel 1 gemäß Fi-
gur 6 eine Axialarretierungseinrichtung 26’ aufweisen,
zu der ein an dem Grundkörper 2 ausgebildetes Wider-
lager 27’ und eine an dem Messer 6 ausgebildete Anla-
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gefläche 28’ gehören. Das Widerlager 27’ kann durch
eine den Schlitz 5 begrenzende Fläche bzw. Kante ge-
bildet sein. Die Kante bzw. das Widerlager 27’ weist vor-
zugsweise eine zu dem Haken 3 hin orientierte Facette
29’ auf. Diese ist der Anlagefläche 28’ zugeordnet, die
von dem Haltemittel 12’ bzw. dem Haken 3 weg weist.
[0028] Das Messer 6 einer erfindungsgemäßen
Schneidnadel 1 gemäß Figur 6 und 7 wird gewechselt,
indem mit einem Mittel z.B. einer Flachzange (nicht dar-
gestellt) das Messer 6 an seinen Flachseiten erfasst und
nach:oben in Richtung Nadeloberseite 9 abgezogen
wird. Dabei weichen die Schlitzwände 34, 35 federnd
aus, so dass die Vorsprünge 14’, 14’’ und 20’, 20’’ die
Öffnungen 15’ und 25’ freigeben und das Messer 6 ent-
nommen werden kann. Ein neues Messer 6 kann in den
freien Schlitz 5 eingebracht werden, indem es von der
Nadeloberseite 9 in Richtung des Nadelrückens 10 mit
einem Hilfsmittel eingeführt wird, wobei die Vorsprünge
14’, 14’’, 20’, 20" mit den Öffnungen 15’ und 25’ einen
Schnappverschluss bilden.
[0029] Es ist eine Schneidnadel 1 für Strickmaschinen
und ähnliche Anwendungsfälle vorgesehen worden, die
einen Nadelkörper 2 aufweist, an der ein Messer 6 vor-
zugsweise durch eine Rasteinrichtung 19, 19’ lösbar ge-
halten ist. Eine solche Schneidnadel 1 mindert Wartungs-
kosten von Strickmaschinen und eröffnet Wege zur fer-
tigungstechnischen und materialmäßigen Optimierung
von Nadelkörper 2 und Messer 6.

Bezugszeichen

[0030]

1, 1’ Schneidnadel
2 Nadelkörper, Grundkörper
3 Haken
4 Fuß
L Schaftlängsrichtung
5 Schlitz
5’ Schlitzfortsatz
6 Messer
7 Kehlbereich
8 Nadelbrust
9 Nadeloberseite
10 Nadelrücken
11 Schneidkante
12, 12’ Haltemittel
13 Ende
14, 14’, 14’’ erster Vorsprung
15, 15’ Einkerbung, Öffnung
16 Kreisbogen
17 Momentenabstützfläche
18 Abstützfläche
19, 19’ Rasteinrichtung
20, 20’, 20’’ zweiter Vorsprung
21 Ende
22 Zunge
23, 24 Schlitz

25, 25’ Einkerbung, Öffnung
26 Axialarretierungseinrichtung
27, 27’ Widerlager
28, 28’ Anlagefläche
29, 29’ Facette
30 Öffnung
31 Endfläche
32, 33 Ende
34, 35 Schlitzwand

Patentansprüche

1. Schneidnadel (1) für eine Strickmaschine,
mit einem Nadelkörper (2), der an einem Ende mit
einem Haken (3) versehen ist, und
mit einem Messer (6), das mit dem Nadelkörper (2)
lösbar verbunden ist.

2. Schneidnadel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Nadelkörper (2) einen Schlitz (5)
zur Aufnahme des Messers (6) aufweist.

3. Schneidnadel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Nadelkörper (2) mit minde-
stens einem formschlüssigen Haltemittel (12, 12’)
zur Lagerung des Messers 6 versehen ist.

4. Schneidnadel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Nadelkörper (2) mit einer Mo-
mentenabstützfläche (17) für das Messer (6) verse-
hen ist.

5. Schneidnadel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Rasteinrichtung (19, 19’) vor-
gesehen ist, die zum Halten des Messers (6) an dem
Nadelkörper (2) dient.

6. Schneidnadel nach Anspruch 3 und 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Haltemittel (12, 12’) von
einem ersten Vorsprung (14, 14’, 14’’) und einer Ein-
kerbung (15, 15’) gebildet ist und die Rasteinrichtung
(19, 19’) von einem zweiten Vorsprung (20, 20’, 20’’)
und einer Einkerbung (25, 25’) gebildet ist, wobei der
erste Vorsprung (14, 14’, 14’’) und der zweite Vor-
sprung (20, 20’ 20’’) an dem Messer (6) an vonein-
ander beabstandeten Stellen angeordnet sind.

7. Schneidnadel nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zu der Rasteinrichtung (19) eine an
dem Messer (6) ausgebildete Rastzunge (22) ge-
hört.

8. Schneidnadel nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rastzunge durch einen freige-
stellten länglichen Abschnitt des Messers (6) gebil-
det ist.
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9. Schneidnadel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine Axialarretierungseinrich-
tung (26) aufweist.

10. Schneidnadel nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Axialarretierungseinrichtung
(26, 26’) wenigstens eine Anlagefläche (28, 28’, 31)
für das Messer (6) aufweist,’ die einer Axialbewe-
gung des Messers (6) auf die Rasteinrichtung (19,
19’) hin entgegen wirkt.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Schneidnadel (1) für eine Strickmaschine,
mit einem Nadelkörper (2), der an einem Ende mit
einem Haken (3) versehen ist, und
mit einem Messer (6), das mit dem Nadelkörper (2)
lösbar verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich der Nadelkörper (2) mit mindestens einem
formschlüssigen Haltemittel (12, 12’) zur Lagerung
des Messers (6) versehen ist,
dass eine Rasteinrichtung (19, 19’) vorgesehen ist,
die zum Halten des Messers (6) an dem Nadelkörper
(2) dient,
dass das Haltemittel (12, 12’) von einem ersten Vor-
sprung (14, 14’, 14’’) und einer Einkerbung (15, 15’)
gebildet ist
und dass die Rasteinrichtung (19, 19’) von einem
zweiten Vorsprung (20, 20’, 20") und einer Einker-
bung (25, 25’) gebildet ist,
wobei der erste Vorsprung (14, 14’, 14") und der
zweite Vorsprung (20, 20’ 20") an Enden eines
Schlitz (5) des Nadelkörpers (2) an voneinander be-
abstandeten Stellen angeordnet sind.

2. Schneidnadel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Nadelkörper (2) einen
Schlitz (5) zur Aufnahme des Messers (6) aufweist.

3. Schneidnadel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Nadelkörper (2) mit einer
Momentenabstützfläche (17) für das Messer (6) ver-
sehen ist.

4. Schneidnadel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zu der Rasteinrichtung (19) ei-
ne an dem Messer (6) ausgebildete Rastzunge (22)
gehört.

5. Schneidnadel nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rastzunge durch einen
freigestellten länglichen Abschnitt des Messers (6)
gebildet ist.

6. Schneidnadel nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass sie eine Axialarretierungsein-
richtung (26) aufweist.

7. Schneidnadel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Axialarretierungseinrich-
tung (26, 26’) wenigstens eine Anlagefläche (28, 28’,
31) für das Messer (6) aufweist, die einer Axialbe-
wegung des Messers (6) auf die Rasteinrichtung (19,
19’) hin entgegen wirkt.
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